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RS Vwgh 1989/6/28 89/16/0051
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1989

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

35/02 Zollgesetz

Norm

FinStrG §35 Abs1;

ZollG 1955 §172 Abs12;

Rechtssatz

Für eine Person, die den "Grünkanal" durchschritten hat und die sich bereits in der Abholhalle eines Flughafens

be;ndet, ist keine weitere Zollbehandlung vorgesehen und die Abfertigung daher beendet. Ein hiebei begangener

Schmuggel ist daher in diesem Zeitpunkt (gleichfalls) vollendet.
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